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Zslblttcixcàn Mr à krisgzltsusr.

Aus einzelnen Kantone wird uns gemeldet, daß die Samaritervereine durch Zustellung
der bezüglichen Formulare zur Einreichung der Sclbsttaxation für die Kricgssteuer aufgc-

fordert worden sind.

Da die Besteuerung solcher Organisationen offenbar nicht im Sinne dcö Gesetzgebers

gelegen hat, ist der Zentralvorstand des schweizerischen Samariterbundes mit einem Gesuch

an den hohen Bundesrat gelangt, es möchte das Eigentum der Samaritervereine als steuer-

frei erklärt werden.

Wir ersuchen die betreffenden Bereinsvorstände, den zuständigen Steuerbehörden vor-
läufig in diesem Sinne zu antworten und mit der Abgabe der Steuererklärung zuzuwarten,
bis der Entscheid der eidgenössischen Behörden vorliegt.

Ölten, den 2. September l921. Schweizerischer Samariterbuud,
Der Verbandssekretär: A. Raub er.

Avis an à kotkrsu2-l!0Ljgveràe, kotkrau^-tiolonnen un6

Militärlanitätsvereins.
Sollten Sie ebenfalls mit obgcnanuten Formularen bedacht worden sein, ersuchen wir

um entsprechendes Vorgehen nnter sofortiger Anzeige an uns, damit auch wir vorstellig
werdeil können.

Isiitrcillekrstciricit clsz kàsi7ôrilctisi? Koten tireu?S5.

s—-HA—v

Kn à ksitliligsn von Zciniarltsr- u, tircinksnpklsgskurlsn.

Die beginnende Kurssaison veranlaßt uns, die Leitungen auf folgendes aufmerksam zu

macheu:

Es kommt so oft vor, daß wir nachträglich die Vereine für fehlende oder zerbrochene

Gegenstände des Unterrichtsmaterials haftbar machen müssen. Niemand will dann am

Fehlen oder Zerbrechen schuld sein, oder man behauptet, daß die fehlenden Gegenstände

schon anfangs nicht vorhanden gewesen seien usw. Höchst unwillig wird dann schließlich

Vergütung geleistet.

Wir geben ohne weiteres zu, das; es auch mal lins passieren kann, daß das Fehlen
eines Gegenstandes beim Versand nicht bemerkt wird, um so mehr, als bei dem beständigen

Hinundherreiscn des Materials oft wenig Zeit zur Kontrolle bleibt. Aus diesem Grund

liegen jeder Sendung Verzeichnisse bei, an Hand deren das eingesandte Material kontrolliert
werden kann. Das wird nun leider von einigen von den Vereinen beauftragten Material-
Verwaltern oft recht oberflächlich gemacht. Es ergeben sich dann daraus sehr unangenehme

und oft wenig erfreuliche Schreibereien, da wir gezwungen sind, die Vereine für fehlendes

oder zerbrochenes Material ^ auch für zerschnittene Binden! haftbar zu macheu.

Wir ersuchen daher die Kursleitungen dringend, folgendes zu beobachten:

1. Das von uns eingesandte Unterrichtsmaterial ist an Hand des jewcilen
beiliegenden Verzeichnisses genau auf seine Vollständigkeit zu prüfen.
Von kehlenden oder auf dem Transport zerbrochenen Gegenständen ist uns sofort nach
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Erhalt des Materials Mitteilung zu macheu. Auf Reklamationen, die später als acht

Tage nach Erhalt des Materials eintreffen, können wir nicht mehr eintreten.

2. Mit den Skeletten ist sehr sorgfältig umzugehen. Es wird manchmal direkt Unfug
damit getrieben. Beim Einpacken des Skelettes ist die Eisenstange des Halters
unten in die Kiste zu legen und nicht etwa oben auf die Brust, wodurch sonst

leicht der Brustkasten eingedrückt wird. Skelettrcparaturen sind sehr kostspielig und
müssen wir auch dafür die Vereine belasten.

Wir machen ferner die Kursleitungcn zuhanden ihrer Budgets darauf aufmerksam, daß

die für die Samariter- und Krankenpflcgekurse vorgesehenen Barsubventionen durch Verein-

barnng zwischen dem schweizerischen Samariterbund und dem schweizerischen Roten Kreuz

festgelegt sind, und zwar für Snmariterkurse Fr. 20, Doppcikurse Fr. 40; für Krankenpflege-

kurse Fr. 00. Doppelknrse Fr. 5>0.

Vas Isntrcillekrstaricit à lckwei?. Koten Kreuzes.

Sekàllcke Quacksalberei in einem n Sanatorium » à
Kantons tippenisll k.-kti.

Im appenzcllerischen Mittelland, im Dorf-
chcn Speicher, liegt ein Bad mit dem Wohl-

klingenden Namen Terraeotta-Bad. Eine

frühere Wirtin. Namens Nicdcrmcyer, die

sich dem immer einträglichen Gewerbe der

Quacksalberei hingegeben hat, treibt dort ihr
Unwesen. Ihre Behandlung besteht im Pflastern
und Abtnschcn mit kaltem Wasser; auf jeden

Fall ist sie eine sehr energische Person, denn

die Behandlung soll nicht allen Patienten
wohlbekommcn. Ein Patient versichert, wie

das „St. Galler Tagblatt" schreibt, daß j

er nach fünstvöchcntlicher Kur. während der

er unsagbare Schmerzen gelitten, schlaflose j

und unbewachte Nächte und traurige BeHand-

lang erfahren habe, acht Wochen bettlägerig

gewesen sei. So sehr wir Bedauern haben

mit dem infolge der Behandlung schwer an

seiner Gesundheit geschädigten Patienten, ^

müssen wir uns doch verwundern, daß er

fünf Wochen lang sich dieser Behandlung

unterzog und nicht früher davon lief.

lieber die im gleichen Sanatorium Terra-
cotta gemachten Fnstä"de »nd Erfahrungen

veröffentlicht in der „Qstschwciz" ein Geprellter
einen längern Brief, dem wir folgendes wärt-
lieh cntnebmen :

Tit. Redaktion!
Die Notiz in Ihrem werten Blatte „Aus einem

appenzellischen Sanatorium" veranlaßt auch mich,

meine und meiner unglücklichen Mutter dort ersah-

reuen traurigen Erlebnisse mitzuteilen, um. wie ich

hosse, andere vor ähnlichem Schicksal zu bewahren.

(Auch der tit. appenzellischen Behörde, sowie dem

Volkswirtschaftsdepartemeut in Bern habe ich von

nachfolgendem Sachverhalt Anzeige gemacht.)

Meine arme Mutter starb dort an den

lhr beigebrachten Wunden nach mehr als
vierwochentlicher arger Quälerei ohne
jede Hilfe unter unsagbaren Schmerzen
an Blutvergiftung und aus Mangel an
Pflege, herrschender llnsauberkeit und totaler Ver-
nachlässlgung.

Noch wenige Tage vor dem Tode meiner schwer-

geprüften Mutter habe ich die Inhaberin, Frau N..
höflich aber ernstlich wegen ihrer krassen, rücksichts-

losen Behandlung meiner Mutter verwarnt. Tarob
wurde die N. (in Gegenwart ihres Hausburschen)

unverschämt grob, sie verbiete sich jede Reklamation,

wem es nicht passe, solle bloß machen, daß er fort-
komme: dann aber übernehme sie keine Verantwor-

tung, da ohne dar- von ihr erfundene Präparat (was

ihr Geheimnis sei) die Wunden nicht heilen. Solcher-

art hielt sie die Patienten im Banne und deshalb

weigerte sich auch meine liebe Mutter, die Kur vor-

zeilig zu unterbrechen und wollte trotz des Martyrt-
ums noch dort aushalten. Hätte ich aber eine Ahnung
gehabt, in welch ernster Lebensgefahr sich meine liebe

Mutter bereits befand, ich hätte sofort einen palen-
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